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Gemeinde soll rund Fr. 145'000.- an die Renovation des Cagliostro-Pavillons beísteuern

Wohnenwie einst Giuseppe Balsamo
alias Graf Cagliostro

-dw- Er soll einsl dem geheimnisumwitterten Giuseppe Balsamo alias Alex-
ander Graf Cagliostro (174Y1795) als Theffpunkt füi dessen Geheimloge ge-
dient h3ben. Der falsche Graf war indessen nicht nur ein Freimaurer, er genoss
zudern 'einen zweifelhaften Ruf als Hochstapler, Alchimis$ lVunderheiler:und
Abenteurer. Ausser Zweifel steht hingegen, dass den nach ihm benannter,zuni
Ensemble des Glöcklihofès gehörendðcãgliostro-Pavillon ein schützenswertès
Bauwerk irst Die Gemeinde Riehen soil sich deshalb mit rund Fr. 1.45'0fi).- an
der Renovation des Hauses an der Aeusseren Baselstrasse beteilþn.

Prozent fìir die Fassadenrenovation bzw.
45 Prozent für die Innenrenovation
beläuft sich die vom Kanton und der Ge-
meinde Riehen'an die Renovation zu lei-
stende Subvention auf Fr. 229'650.-,
Mit einer weiteren, nur vom kantonalen
Geseøgeber in finanzschw achen Tniten
vorgesehenen generellen Kürzung die-
ser Subvention um 20 Prozent beläuft
sich diese netto schliesslich auf Fr.
183'720.-. Davon hat gemäss geltenden
Gesetz der Kanton 50 Prozent, also Fr.
91'860.- zu bezahlen. l

Gemeinde nimmt keine
Kürzungvor ¡ :

Im Gegensatz zùðgrKanton sieht das
Reglement der Gemeinde Riehen betref-
fend'die Festlegung von Denkmalsub-
ventionen keinen gerierellen Abzug von
20 Prozent auf die Bruftosubvention vor.
D€r von der Gemeinde zu leistende An-
æil basiert.deshalb auf dieser Bruttosub-
vention von Fr.'229'650.-. Davon hat
die Gemeinde'. 50 Prozent oder Fr.
ll4'825.- zu übemehmen. Dazu kommt
ein Zuschlag von 25 Prozênt, weil es
sich beim Cagliostro-Pavillon um ein
denkmalgeschütztes Objekt handelt.

Insgesamt beträgt dementsprechend
der vom Gemeinderat beantragte Gq-
meindebei@g Fr. 143'530.-. Dieser Be. .
trag gilt als obèrsæ Limite. Die definiti-
v9 Beitragshöhe richtet sich nach der ef-
fektiven Abrechnungssumme.

lm unter Denkmalschuf sþhenden an der Aeusserein
selstrassesolleineVierzim-merwohnungeingerichtetwerden. .(Arçhivb¡Hl

GemÍiss ,den .. Untersuchungen dèr
Kantonalen Denkmalpflege wúrde der
Cagliosüo.Pavillon nach 1760, vermut-
lich 1783, möglicherweise nachden Plä-
nen des Grafen als Gartensaal erbatit. Et-
wa um die Mitæ dés vergangenen Jah¡-
hunderts ist der urspränglich aus einem
Raum bestehende Saal unterteilt.. wor-
den. In dieser Zeit istauch die,kundwol-
le Rixheimer Täpete appliziert worden,
die aus der Isola Bella von etwa l84l
und dem Alhambra-Motiv besæhr Aih
äusseren, barocken Erscheinungshild
des Pavillons hat sich indessen seit de3.
sen Erbauung nichts Wesentliches ver-
ândert Die Denkmalpflege beurteilt itin
denn auch als ein <<hervorragendes
Denkmal des 18. und des l9.Jah¡hun-
derts und seine Restauration als unter-
sttitzungswtirdig.>>

Einbau einer Yier¿immerwohnung,
Der sich- in Privatbesitz befindliche

Cagliosno-Payillon soll jedoch'nicht nur
in seiner historischen Substanz restau- :

riert werden, vielmehr planen die Besit- l
z,e¡ den Einbau einer Vierzimmer.woh-
nung. Zu diesem Zweck soll auch der
frÍihere Grundstäckszugang 'von der
Aeusseren Baselstrasse her wieder nutz-
bar gemacht werden.

Im weiteren sollen Putz, Naturstein
und Anstrich an der Aussenfassade
ebenso ausgebessert werden wie die
Oberflächen der Innehwåinde und
Decken sowie die Böden. Darüber hin-
aus müssen einige Dachziegel emeuert

und schadhaftes Holz ersetzt werden.
Schliesslich sollen die besæhenden Ba-
rockfenst€r im Erdgeschoss'äurch innèirb
vorgesetzte Flügel wärme- und schail-ì
isoliert sowie die Installationen kbrri.'
plett emeuert werden.

Die Restaurierung soll in enger Zu-
sammenarbeit mit der kanonalen Denk- i

malpflegeeffolgg$ '.,i ..i
Annähernd ejryMilljo¡Fr"nhl,,
Die Gesamtkosten werüen voû,:d€m ¡

mit der hòjektiemng des Umbaus. be,.i
aufuagten. Archite.ktenpaar Katharina-
und Wilfried Sæib - die beiden erbauten
unter anderem auch das Alters- und
Pfl egeheiin <Hziuszirrn ftndeliu - auF
Fr. 925'000.- veranschlagt. Gemâss
dem kantonalen Dènkmalsòhutzgesetz
sind davon Fr. 685'000.j subventions-
berechtigt, Fr. 524'000.- für die Fassa-
denrenovation und Fr. l6l'000.- ftir die
TeilrenovatióndésGedeudeihndhr. .1

Bei einem SubventionssaE von 30


